
 

1. Änderungssatzung 

zur Satzung über die Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den Ausbau von 
Verkehrsanlagen der Ortsgemeinde Weilerbach (Ausbaubeitragssatzung wiederkehrende 

Beiträge) vom 18.05.2022; Änderungssatzung vom 20.03.2024 

 

Der Ortsgemeinderat Weilerbach hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung (GemO) und 
der §§ 2 Abs. 1, 7, und 10a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung 
beschlossen, die hiermit bekannt gemacht wird:  

 

Artikel 1 

§ 13 Absatz 2 erhält folgende Neufassung: 

(2) Erfolgte die Herstellung der Verkehrsanlage aufgrund von Verträgen (insbes. 
Erschließungsverträge), so wird gem. § 10 a Abs. 6 Satz 1 KAG die Verschonungsdauer auf 
20 Jahre festgesetzt. Die Übergangsregelung gilt ab dem Zeitpunkt, in dem die Prüfung der 
Abrechnung der vertraglichen Leistung erfolgt ist. 

 

Artikel 2 

Diese Änderungssatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

Weilerbach, den 20.03.2024 

 

 

gez. Bonhagen, Ortsbürgermeister 

 


